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Vorwort

Die am 7. Dezember 2000 feierlich in Nizza proklamierte Charta der
Grundrechte der Europäischen Union hat mit dem am 1. Dezember 2009
erfolgten Inkrafttreten des Lissabonner Reformvertrags endlich Rechtsver-
bindlichkeit erlangt. Anlässlich des zehnten Jahrestages der rechtsverbind-
lichen EU-Grundrechtecharta hat das von der Europäischen Kommission
als Jean Monnet Centre of Excellence ausgezeichnete Frankfurter Institut für
das Recht der Europäischen Union (fireu) der Juristischen Fakultät der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) unter der Leitung der beiden
Herausgeber des vorliegenden Bandes am 14. November 2019 eine Tagung
zum Thema „Effektivität des Grundrechtsschutzes in der Europäischen
Union“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieser aus Mitteln der Europäischen
Union finanzierten und vornehmlich auf die EU-Grundrechtecharta fokus-
sierten Tagung werden im vorliegenden Band dokumentiert. Dieser be-
inhaltet die Schriftfassungen fast aller Tagungsreferate sowie zwei zusätz-
lich aufgenommene Aufsätze. Bei den beiden letztgenannten Aufsätzen
handelt es sich um den Beitrag von Gabriel N. Toggenburg, der die Grund-
rechte-Tagung des fireu mit einem Grußwort der EU-Grundrechteagentur
eröffnete, und um den Beitrag von Clara Pira Machel, der aus einer von
dem Herausgeber im Sommersemester 2020 betreuten Seminararbeit her-
vorgegangen ist.

Die Herausgeber des vorliegenden Tagungsbandes danken vielmals den
Referentinnen und Referenten, die zum Gelingen der Grundrechte-Ta-
gung und des vorliegenden Tagungsbandes maßgeblich beigetragen ha-
ben. Für die redaktionelle Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Ban-
des gebührt ebenfalls ein großer Dank den am Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, insbesondere Europarecht, tätigen Wissenschaftlichen Mitarbeitern,
namentlich Matthias Motzkus, Sabine Ries und Benjamin Steinke, die außer-
dem den in der Europäischen Grundrechte-Zeitschrift veröffentlichten Ta-
gungsbericht (EuGRZ 2020, 154-160) verfasst haben. Ein besonders herzli-
cher Dank geht schließlich an die Lehrstuhlkoordinatorin Manuela Richter,
die sich mit großem Engagement um die Organisation und den reibungs-
losen Ablauf der Grundrechte-Tagung gekümmert hat.

 

Frankfurt (Oder), im Januar 2021 Carsten Nowak
 Carmen Thiele
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Die Grundrechtecharta im Außenverfassungsrecht der
Europäischen Union

Markus Rau*

Einleitung

Grundrechte binden Herrschaftsmacht. Das gilt in verfassungsgeschichtli-
cher und staatstheoretischer Perspektive zunächst für die Herrschaft nach
Innen – also die territorial begrenzte Ausübung von Hoheitsgewalt inner-
halb des eigenen Hoheitsgebiets. Die Grundrechtecharta bildet insoweit
keine Ausnahme. Im Gegenteil, stellt die Präambel der Grundrechtecharta
gleich zu ihrem Beginn einen Zusammenhang her mit dem „Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, den die Union ihren Bürgerinnen
und Bürgern nach Art. 3 Abs. 2 EUV bietet.1

Es ist indes kein neuer Gedanke, dass die Grundrechte auch für die Au-
ßenbeziehungen von Bedeutung sein können. So wird im deutschen Ver-
fassungsrecht seit jeher darüber diskutiert, wie weit die Grundrechtsbin-
dung der auswärtigen Gewalt reicht. Beispielhaft genannt sei die Mitte der
1990er-Jahre veröffentlichte grundlegende Habilitationsschrift „Grund-
rechte und grenzüberschreitende Sachverhalte“ von Rainer Hofmann.2 Und
auch in der rund 13 Jahre später erschienenen Habilitationsschrift „Außen-
verfassungsrecht“ von Volker Röben nimmt die Frage der sog. extraterrito-
rialen Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt einen breiten
Raum ein.3 Darin werden darüber hinaus auch die internationalen Men-
schenrechtsverträge dazu befragt, welche Antworten sie auf den Grund-

I.

* Geringfügig überarbeitete und aktualisierte Fassung des auf der Tagung am
14.11.2019 gehaltenen Vortrags. Nachweise wurden (nur) punktuell hinzugefügt;
auf einen umfänglicheren Fußnotenapparat wurde verzichtet.

1 Zur begrifflichen Grundlegung des Unionsrechts über seinen Raumbezug instruk-
tiv v. Bogdandy, Von der technokratischen Rechtsgemeinschaft zum politisierten
Rechtsraum. Probleme und Entwicklungslinien in der Grundbegrifflichkeit des
Europarechts, MPIL Research Paper Series Nr. 2017-2 (abrufbar unter: https://www
.mpil.de/de/pub/publikationen/mpil-research-paper-series.cfm).

2 Hofmann, Grundrechte und grenzüberschreitende Sachverhalte, 1994.
3 Röben, Außenverfassungsrecht – Eine Untersuchung zur auswärtigen Gewalt des

offenen Staates, 2007, S. 404 ff.
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rechtsschutz gegenüber extraterritorialer Herrschaftsausübung geben. Ins-
besondere für die EMRK gibt es hierzu beginnend mit der „Bankovic“-Ent-
scheidung aus dem Jahr 20014 eine umfangreiche Rechtsprechung des
EGMR und eine lebhafte Diskussion in der Rechtswissenschaft.5

Für das Grundgesetz ist die Debatte durch das „BND“-Urteil des
BVerfG6 unlängst erst neu aufgeflammt.7 Aber auch die Rechtsprechung
des VG Berlin und des OVG Berlin-Brandenburg zur Rückholung deut-
scher Staatsangehöriger („IS-Rückkehrer“) aus Flüchtlingslagern in Syrien
kann in den weiteren Kontext eingeordnet werden,8 ebenso wie die beim
BVerfG anhängigen „Klimaklagen“, in denen sich etwa auch Kläger aus
Bangladesch auf die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie die Eigentumsgarantie aus
Art. 14 GG berufen.9

Für die Grundrechtecharta, so scheint es, steht die Diskussion dagegen
noch weitgehend am Anfang. In einer aktuellen Kommentierung heißt es
etwa: „Bislang nicht geklärt ist die Frage nach einer möglichen extraterrito-
rialen Geltung der Grundrechtecharta.“10 Welche Bedeutung kommt der
Grundrechtecharta also für das unionale Außenhandeln zu? Hat die

4 EGMR (Große Kammer), Entscheidung v. 12.12.2001, Nr. 52207/99 (Bankovic
u.a./Belgien u.a.), NJW 2003, S. 413 ff.

5 Vgl. für einen ersten Überblick nur Meyer-Ladewig/Nettesheim, in: Meyer-Ladewig/
Nettesheim/v. Raumer (Hrsg.), EMRK – Europäische Menschenrechtskonvention
(Handkommentar), 4. Aufl. 2017, Art. 1 Rn. 26 ff.

6 BVerfG, Urteil v. 19.5.2020, 1 BvR 2835/17, juris = EuGRZ 2020, S. 319 ff.
7 Vgl. z.B. Krebs, Globale Gefahren und nationale Pflichten – Extraterritoriale

Schutzpflichten im Grundgesetz: Das BND-Urteil und die Debatte um ein „Lie-
ferkettengesetz“, Verfassungsblog v. 4.6.2020 (abrufbar unter: https://verfassungsb
log.de/globale-gefahren-und-nationale-pflichten); Reinke, Rights reaching beyond
Borders – A discussion of the BND-Judgment, dated 19 May 2020, 1 BvR 2835/17,
Verfassungsblog v. 30.5.2020 (abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/rights-rea
ching-beyond-borders); Schwander, Eine Antwort, viele Fragen: Das BND-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, Verfassungsblog v. 23.5.2020 (abrufbar unter:
https://verfassungsblog.de/eine-antwort-viele-neue-fragen).

8 VG Berlin, Beschluss v. 10.7.2019, 34 L 245.19, juris = NVwZ 2019, S. 1302 ff.;
nachgehend OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 10.6.2020, OVG 10 S 64.19,
juris. Dazu Schwander, Die Pflicht zur Rückholung Deutscher aus dem vormali-
gen IS-Gebiet, NVwZ 2019, S. 1260 ff. Siehe auch VG Berlin, Beschluss v.
10.2.2020, 34 M 456.19, juris; Beschluss v. 27.1.2020, 34 L 334.19, juris.

9 Vgl. z.B. Aktivisten gegen Bundesregierung: Der Klimawandel kommt vors Ver-
fassungsgericht, Süddeutsche Zeitung v. 15.1.2020 (abrufbar unter: https://www.s
ueddeutsche.de/politik/klimawandel-klage-verfassungsgericht-1.4757994).

10 Schwerdtfeger, in: Meyer/Hölscheidt (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union, 5. Aufl. 2019, Art. 51 Rn. 62. Immerhin liegen mittlerweile die ers-
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Grundrechtecharta das Potenzial dazu, einen selbständigen Beitrag zur ma-
teriellen Konstitutionalisierung der EU-Außenbeziehungen zu leisten?
Darum soll es im Folgenden gehen. Dazu soll der Blick in einem ersten
Schritt auf die grund- und menschenrechtlichen Zielbestimmungen im
Primärrecht der EU gelenkt werden.

Verpflichtung der EU-Außenpolitik auf den Grund- und
Menschenrechtsschutz: die Wert-, Grundsatz- und Zielbestimmungen des
Primärrechts

Mit dem Inkrafttreten des Lissaboner Vertrags am 1. Dezember 2009 hat
nicht nur die Grundrechtecharta als „Festlegung des gemeinsamen Kon-
senses der Mitgliedstaaten in menschenrechtlichen Fragen“11 Rechtsver-
bindlichkeit erlangt. Vielmehr ist es zugleich auf der Ebene der allgemei-
nen Bestimmungen des EUV zu einer materiellen Konstitutionalisierung
auch der EU-Außenbeziehungen gekommen, die in nationalen Verfassun-
gen ihres Gleichen suchen dürfte. So vollzieht Art. 3 Abs. 5 Satz 1 EUV den
Schritt in die Werteunion, den die Mitgliedstaaten mit der „Adelung“12

der früheren „Grundsätze“ des Art. 6 Abs. 1 EU als „Werte“ in Art. 2 EUV
gegangen sind, ausdrücklich auch für den Bereich des auswärtigen Han-
delns der Union nach. Der darin bereits angelegte Gedanke einer Kohä-
renz des Innen- und Außenhandelns der Union kommt des Weiteren auch
in Art. 21 Abs. 1 EUV und schließlich nochmals explizit in Art. 21 Abs. 3
EUV zum Ausdruck. Markus Krajewski hat den Kerngedanken einer „Pa-
rallelität von Binnen- und Außenwerten“, der den genannten Bestimmun-
gen zugrunde liegt, vor einigen Jahren in Abwandlung eines aus dem
unionalen Kompetenzrecht bekannten Wortes auf die Formel gebracht: in
fundamento interno, in fundamento externo.13

II.

ten Qualifikationsarbeiten vor, die sich der Thematik angenommen haben; vgl.
z.B. Schwander, Extraterritoriale Wirkungen von Grundrechten im Mehrebenen-
system, 2018.

11 Regelsberger/Kugelmann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV – Kommentar, 3. Aufl.
2018, Art. 21 EUV Rn. 9.

12 Vgl. v. Bogdandy, Tyrannei der Werte? Probleme und Wege europäischen Schut-
zes nationaler Rechtsstaatlichkeit, MPIL Research Paper Series Nr. 2019-04, S. 1 ff.
(abrufbar unter: https://www.mpil.de/de/pub/publikationen/mpil-research-paper-s
eries.cfm).

13 Krajewski, Normative Grundlagen der EU-Außenwirtschaftsbeziehungen: Ver-
bindlich, umsetzbar und angewandt?, EuR 2016, S. 235 (239).
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Zu den in Art. 2 EUV genannten Werten, die nach Art. 3 Abs. 5 Satz 1
EUV mithin auch für das Außenhandeln der EU maßgeblich sind, gehört
ausdrücklich auch „die Wahrung der Menschenrechte“. Entsprechend
sieht Art. 3 Abs. 5 Satz 2 EUV für die Beziehungen der Union zur übrigen
Welt auch nochmals ausdrücklich vor, dass die Union u.a. einen Beitrag
leistet „zum Schutz der Menschenrechte“, wobei – wohl mit Blick auf die
UN-Kinderrechtskonvention – in etwas überraschender Weise ergänzend
spezifiziert wird „insbesondere der Rechte des Kindes“. Auch der umfas-
sende Zielkatalog für das auswärtige Handeln der Union in Art. 21 Abs. 2
EUV beinhaltet in Buchstabe b sodann u.a. nochmals die Vorgabe, „die
Menschenrechte [...] zu festigen und zu fördern“.

Die Wert-, Grundsatz- und Zielbestimmungen der Art. 2, 3 und 21 EUV
sind bis heute Gegenstand intensiver akademischer Debatten. Dabei geht
es u.a. um das Verhältnis der Begriffe „Werte“, „Grundsätze“ und „Ziele“
untereinander sowie zu dem rechtstheoretischen Konstrukt der „Prinzipi-
en“.14 Bemängelt werden – nicht ganz zu Unrecht – z.T. die Redundanzen,
Pleonasmen und begrifflichen Unschärfen der Bestimmungen.15 Speziell
für den Bereich der Außenbeziehungen wird vielfach auch die große Band-
breite, Ausdifferenziertheit und Ausführlichkeit der Zielvorgaben kriti-
siert; so ist etwa von einer „geradezu epidemischen Ausbreitung von Uni-
onszielen“ die Rede.16 Schließlich hat der Katalog des Art. 21 Abs. 2 EUV
teilweise sogar einen gewissen Spott auf sich gezogen, wenn er etwa als
„Wunschzettel für eine bessere Welt“ bezeichnet worden ist.17 Dem halten
andere Stimmen wiederum das „innovative Potenzial“ und die „mögliche
Sprengkraft“ entgegen, die mit der insbesondere durch Art. 3 Abs. 5 EUV
und Art. 21 EUV erfolgten normativen Ausrichtung der EU-Außenbezie-
hungen einhergehe.18 Hinsichtlich der Menschenrechtsverpflichtungen
der EU und der Mitgliedstaaten ist mitunter sogar von einer „Zäsur“ die

14 Vgl. z.B. Streinz, Principles and values in the European Union, EuR-Beih. 1/2018,
S. 9 ff.

15 Vgl. z.B. Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der
Europäischen Union – Kommentar, Werkstand: 69. EL Febr. 2020, Art. 21 EUV
Rn. 19.

16 Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Uni-
on – Kommentar, Werkstand: 69. EL Febr. 2020, Art. 3 EUV Rn. 64.

17 Drescher, Ziele und Zuständigkeiten, in: Marchetti/Demesmay (Hrsg.), Der Ver-
trag von Lissabon: Analyse und Bewertung, 2010, S. 59 (68).

18 Krajewski, Normative Grundlagen der EU-Außenwirtschaftsbeziehungen: Ver-
bindlich, umsetzbar und angewandt?, EuR 2016, S. 235 (240).
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Rede, die die Einführung dieser Bestimmungen in den EUV bewirkt ha-
be.19

Wie dem auch sei: Als Akt der Selbstvergewisserung des europäischen
Konstitutionalismus erscheint der Weg in die Werteunion durchaus als
konsequent – mag er auch „risikoreich“ sein, wie Armin von Bogdandy im
Zusammenhang mit der nunmehr bereits seit einigen Jahren virulenten
Problematik des europäischen Schutzes nationaler Rechtsstaatlichkeit vor
Kurzem angemerkt hat.20 Folgerichtig erscheint auch, wenn die als ge-
meinsam identifizierten und anerkannten Werte normative Orientierung
auch für das Handeln nach Außen geben sollen. Im Übrigen geht es bei
Art. 3 Abs. 5 EUV und Art. 21 EUV auch um die internationale Dimension
europäischer Identitätsbildung: So kann gerade auch der Zielkatalog des
Art. 21 Abs. 2 EUV, wie zuvor schon Art. 11 Abs. 1 EU, auf dem er aufbaut,
als programmatische Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der ex-
ternen Seite europäischer Identität angesehen werden.21 Politikwissen-
schaftlich verbindet sich mit der durch Art. 3 Abs. 5 EUV und Art. 21 EUV
bewirkten materiellen Konstitutionalisierung der EU-Außenbeziehungen
die Diskussion, ob es der EU (noch) gerecht wird, wenn sie als „Zivil-
macht“ oder „soft power“ begriffen wird, oder ob stattdessen sinnvollerwei-
se von einer „Normative Power Europe“ (Ian Manners) zu reden ist – wobei
es insoweit auch gegenläufige Trends in der Fortentwicklung der Union
geben dürfte.

Ob sich Art. 3 Abs. 5 EUV und Art. 21 EUV im Bereich des auswärtigen
Grund- und Menschenrechtschutzes als Grundlage für konkrete Ge- und
Verbote eignen, an denen sich das Handeln der EU messen lassen muss,
unterliegt allerdings erheblichen Zweifeln. In der Literatur ist das z.T.
zwar angenommen worden.22 Bei unbefangener Lektüre drängt sich je-
doch auf, dass die Bestimmungen v.a. einen programmatischen Charakter

19 Bartels, Eine menschenrechtliche Modellklausel für die völkerrechtlichen Abkom-
men der Europäischen Union, hrsg. v. Deutschen Institut für Menschenrechte
und Misereor, 2014, S. 15.

20 Vgl. v. Bogdandy, Tyrannei der Werte? Probleme und Wege europäischen Schut-
zes nationaler Rechtsstaatlichkeit, MPIL Research Paper Series Nr. 2019-04, S. 1
und 11 (abrufbar unter: https://www.mpil.de/de/pub/publikationen/mpil-research
-paper-series.cfm).

21 Vgl. Bruha/Rau, Europäische Identitätsbildung: die internationale Dimension, in:
Franzius/Preuß (Hrsg.), Europäische Öffentlichkeit, 2004, S. 289 (294).

22 Vgl. u.a. Bartels, The EU’s Human Rights Obligations in Relation to Policies with
Extraterritorial Effects, EJIL 25 (2014), S. 1071 ff.; dazu krit. Cannizzaro, The EU’s
Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects: A
Reply to Lorand Bartels, EJIL 25 (2014), S. 1093 ff.
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aufweisen, der sie im Wesentlichen als einen zwar verbindlichen, aber aus-
füllungsbedürftigen Verfassungsauftrag erscheinen lässt.23 Die Bestimmun-
gen sind auf eine Konkretisierung angelegt; sie müssen – mit anderen
Worten – „mit Leben gefüllt“ werden. Das zeigt schon Art. 22 Abs. 1
UAbs. 1 EUV, nach dem der Europäische Rat auf der Grundlage der in
Art. 21 EUV aufgeführten Grundsätze und Ziele die strategischen Interes-
sen und Ziele der Union festlegt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, was
genau mit den „Menschenrechten“, die die Bestimmungen erwähnen, ge-
meint sein soll: die Menschenrechtsverbürgungen des allgemeinen Völker-
rechts? Oder auch die völkervertraglichen Menschenrechte – und wenn ja:
welche genau? Oder sind die Garantien der Grundrechtecharta gemeint?
Wird hier letztlich vielleicht sogar auf überpositives Recht abgehoben?

Eine vergleichbare Auslegungsproblematik ist aus dem deutschen Ver-
fassungsrecht bekannt, nämlich in Bezug auf Art. 1 Abs. 2 GG.24 Ein we-
sentliches, in der Diskussion vielfach ausgeblendetes Argument ergibt sich
schließlich aus Art. 3 Abs. 5 Satz 1 EUV selbst. Denn danach schützt und
fördert die EU gleichrangig neben ihren Werten auch ihre Interessen. Das
heißt, politikwissenschaftlich gesprochen: Der EUV stellt die EU-Außenpo-
litik nicht allein auf ein „idealistisches“ Fundament, sondern ergänzt die-
ses um eine „realistische“ Perspektive.

Die „richtige“ Balance zwischen außenpolitischem Idealismus und Rea-
lismus zu finden, ist jenseits anderweitig sich ergebender strikter Rechts-
bindungen dem politischen Prozess überantwortet. Darin muss man im
Übrigen auch keinen ernsthaften Widerspruch sehen zu der Auffassung
von Markus Krajewski in seinem zuvor bereits zitierten Beitrag aus dem
Jahr 2016. Darin verfolgt er zwar das ebenso verdienst- wie anspruchsvolle
Projekt, die etwa in Art. 3 Abs. 5 EUV und Art. 21 EUV angelegten norma-
tiven Grundlagen der EU-Außenbeziehungen namentlich für den Bereich
der Außenwirtschaftsbeziehungen als verbindlich, justiziabel und umsetz-
bar zu begreifen. Auch Krajewski schreibt aber: „Gleichwohl ist anzuneh-
men, dass die Justiziabilität der Ziele auch für die EU-Außenwirtschaftsbe-
ziehungen nur von geringer praktischer Relevanz sein wird. Der Grund
hierfür liegt darin, dass es sich bei den Zielen um offen formulierte Pro-
grammnormen handelt, deren Steuerungswirkung sich in erster Linie auf
politische Gestaltungsprozesse richtet und die nur sehr eingeschränkt

23 Vgl. Rau, Bedeutung der Grundrechte der EU für Drittstaaten, in: Heselhaus/
Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. Aufl. 2020, § 5
Rn. 5.

24 Vgl. nur Höfling, in: Sachs (Hrsg.), GG – Grundgesetz (Kommentar), 8. Aufl.
2018, Art. 1 Rn. 70 ff.
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